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Vollzug des Bundesbaugesetzes(BBauG);

f<leinkarlbach , Bebauungsplan "Kelleräcker"

Genehmigung

Aufgi'und der $$ 1l und 6 Abs. 2 bis 4 des Bundesbaugesetzes in der
Fassung dei' Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBI. l S. 2256,
ber. S. 3617), geändert durch Artikel 9 Nr. l Vereinfachungsnovelle
vom 3. Dezember 1976 (BGBI. l S. 3281) und durch Artikel l G zur
Beschleunigung von Verfahi'en und zur Erleichterung von Investitions-

vom 6. Juli 1979 (BGBI. l S. 949) in
für Rheinland-

vorhabnn Städtebaurechtr im

geändert durch)
Verbindung mit $ ].23 Abs. 5 der Landesbauordnung
Pfalz (LBauO) vom 27. Februar' 1974 (GVBL. S. Sii)
Gesetz vom 2. Juli 1980 (GVBL. S. 145) sowie dui'ch Gesetz vom
20. Juli 1982 (GVBL. S. 264) erläßt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim
als zuständige Vei'waltungsbehörde folgende Verfügung:

Dei' vom Gemeinderat
der Gemeinde Kleinkarlbach
am 06 . 09 . 1985
als Satzung beschlossene Bebauungsplan
ilKell8FHckeFn
wii'd - einschließlich der örtlichen Bauvorschriften
(Gestaltungsfestsetzungen) -
mit folgenden Auflagen

genehmigt
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Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Der auf dem Bebauungsplan angebrachte "Hinweis'', daß ''die Be-
lange des Landesamtes füi' Denkmalpflege hinsichtlich der Aus-
weisung als Gi'abungsschutzgebiet im Flächennutzungsplanentwui'f
der Vei'bandsgemeinde Gi'ünstadt-Land bei der Durchführung der
Erschließung soweit möglich berücksichigt (wei'den)", ist zu
sti'eichen. An die Stelle dieses Hinweises ist folgende nach-
richtlich übernommene Verpflichtung zu setzen:

nGemäß $ 2 des Landesgesetzes zum Schutz und zul' Pflege der
Kulturdenkmäler vom 23. März 1978 sind Eigentümer, sonstige
Verfügungsbei'echtigte und Besitzer von Grundstücken im Geltungs
bei'eich des Bebauungsplanes verpflichtet, die Kulturdenkmäler
im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und zu pflegen.

Um den Vollzug dieser Verpflichtung zu gewährleisten, ist das
Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege,
Außenstelle Speyer, vor allen baulichen Maßnahmen, einschließlich
dei' Erschließungsmaßnahmen, i'echtzeitig zu unten'ächten."

Bearündun

Das Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege,
Außenstelle Speyer, hat im Rahmen der Beteiligung der Träger
ëiffentlichei' Belange sowie im laufenden Aufstellungsverfahren
des Bebauungsplanes mehrfach darauf hingewiesen, daß das Plan-
gebiet des Bebauungsplanes "Kelleräcker'' im Bereich eines
größeren römischen Gräberfeldes liegt, in dem Funde von Kultur-
denkmälern mit Sichel'heit zu ei'warten sind.

Im Zuge der Abwägung dei' öffentlichen und privaten Belange hat
die Gemeinde Kleinkarlbach beschlossen, den Bebauungsplan um
folgenden Hinweis zu ergänzen:
nDie Belange des Landesamtes für Denkmalpflege hinsichtlich der
Ausweisung als Grabungsschutzgebiet im Flächennutzungsplanentwurf
der Vei'bandsgemeinde Grünstadt-Land werden bei der Durchführung
der Erschließung soweit möglich berücksichtigt."

In einer nochmaligen Stellungnahme machte das Landesamt für Denk
malpflege darauf aufmei'ksam, daß ein solcher Hinweis den Belangen
der Denkmalpflege nicht gei'echt wird, da nach allen Erfahrungen
Hinweise mit der Formulierung "soweit möglich'' in der Regel nicht
beachtet werden .

Die Gemeinde Kleinkarlbach hat sich mit diesen Bedenken jedoch nicht
erneut auseinandergesetzt, sondern es bei dem ''alten" Hinweis be-
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lassen

Dies stellt einen Mangel in dei' Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange dar, da ohne weitreichende Veranlassung die
Belange der Denkmalpflege nicht aust'eichend gewichtet wurden

Aufgrund dei' weitgehenden Ei'fahrungen des Landesamtes für Denk
malpflege ist zu befüi'chten, daß diese öffentlichen Belange im
Rahmen des Vollzuges des Bebauungsplanes untergehen.

Dieser Abwägungsmangel muß jedoch nicht zur Vei'tagung dei' Ge
nehmigung des Bebauungsplanes führen, sondern kann dui'ch eine
Auflage, die die Vei'pflichtung zur Erhaltung und zur Pflege der
Kulturdenkmäler weitestgehend bei'tjcksichtigt, bereinigt werden .

Rechtsbehelfsbelehrun
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Dei' Widerspruch ist bei der Be-
zirksregierung Rheinhessen-Pfalz in Neustadt/Weinstraße, Friedrich-
Ebert-Straße 14, schriftlich oder zur Niederschi'ift einzulegen.

Bei schriftlichem' Einlegung des Widerspi'uches ist die Wider'spruchs-
fi'ist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf

i dei' Behörde eingegangen ist

(Martini)
Regiei'ungsrat
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d Begründung zum Bebauungsplanentwurf "Kelleräcker"
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Da di.e Verbandsgemei.nde Griinstadt-Land noch über keinen

lil:::l;lli:!: :l::: !i:!;;::;l:::;:::l: *:Ë tr ::;!;:"aufgestellt werden

/

1::1:1:1i:;:::l;ll;!:i! : !?;i :::!::li :11:1i:ll'=;:::
2

Für das
l i. che r Bebauungsplan eht bisher noch kein rechtsverbind-
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nicht aufgehoben werden und i.n di.ehem Bereü.ch di.e zu-
kiinfti.ge siid].ichs Bebauunqsgrenze darstellen soll. Di.e

:iii:::::li:!::5::! t::i;i;ii::;$;i1li !:g:l::::i:till"'
vorerst ni.cht vorgesehen. Die östl i.che Bearenzunq schafftsami.t eine neue Ortsrandsituati.on/

/

/ :' oberhalb de s räumli.chen GeltunqsbereichäË

Das Plangebi.et wei.st ei.ne leichte Hänqi.qkeit, ansteiqend
von Norden nach Süden. auf. Die Höhendifferenz von Norden
nach Süden beträqt ca.12 m. Bei. einer Länqenausdehnunq
i.n Nord-Süd-Ri.chtunq von ca. 19o m ergibt si.ch eine Hanq-
neigunq von ca 6 g. Di.e Ausdehnung in Ost-West-Richtung
beträgt.ca. loo m. Zum Gehweg entlang der L 52o versprznqt
das Gelände um cä. l,to m. .Das höheraeleqene Planqebi.et
wi.rd zum Gehweg durch ei.ne Bruchsteinmauer (Sandstei.niabgestürzt

( '''b Di.e im Plangebi.et befindlichen Grundstücke si.nd aus-
sch].i.eßl i.ch landwirtschaftl i.ch genutzt, tei.]weise a].s
Wei.nberq, tei.Zwei.se als Ackerland. Ei.n nennenswerter
Bestand an Bäumen oder Sträuchern i.st ni.cht vorhanden
Der umgebende Baubestand stellt si.ch i.m wesentli.chen als
zwei.aeschossi.ge Ein- und Zweifami.l i.enhausbebauung i.n
offener bzw. ei.nseitiqer Grenzbebauunq dar. Di.e Grund
flächenzahlen und Geschossflächenzahlen i.n der Untgebunq
bewegen si.ch i.nnerhalb der haerte bi.s o,4 bzw. o,8

4 Erschließen und Versorgung

Di.e äußere Ersch] i.eßung äes P].angebi.etes erfo].qt über die
im Norden angrenzende L 52o. Das Planaebi.et wi,rd an die
L 52o durch ei.ne StichstraBe angeschlossen, die in 2 Wände
plätzen endet

Di.e i.nnere Ersch].ieBungsstraße soll als velkehrsberuhiqter
Bereü.ch -als sogenannte Wohnstraße- ausqebi.Idee werden
Auf von der Fahrbahn getrennte Gehwege soll verdi.chtet
werden, um den Wohngebietscharakter straßenbautechni.sch
zu unterstrei.chen .

Die Brei.te der Erschließunqsstraße beträgt 6,5 m; si.e
bietet dani.t auch ausrei.cheng Platz für den ruhenden Ver-
kehr, der in Längsaufstellunq an de= Rändern der Erschlies
SunqsstraBe vorgesehen i.st. Je zwei. iVok.neinhei.ten steht
auf diese Wei.se mi.ndestens ] öffent].i.cher Stellplatz zur
Verfijgung
Fuß].äufiq wi.rd das Planqebi.et tiber zwei. separate Fußwege
an di.e frei.e Landschaft (i.m Süden) und den Ortskern (im
Westen) angeschlossen
Die Wasser- und Stromversorgung erfolgt über einen An
schluß an di.e i.n der L 52o vorhandenen Ei.nri.chtunqen



b) Wohnunqseinheiten (WE aem Bebauunqsvorsch].ag)
bei. 26 Eiqenheimen und 1,2 1VE pro Haus

ca 3 1 Woh nana se i nhe i. ten
c ) Einwohnerdi.chte

bei ca . 2 , 7 Ei.nwohner pro WE
ca . 8 4 Eine/ohner

8 . Plg:nverui.rkl i.chung

Zur Planverwi.rklichunq ist die Durchführung einer
Umlequna nach BBauG erforderlich

Die Begrtinduna hat zusammen mit dem Bebauunasolan und
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ausqeleqen. Ort und Dauer der öffentl i.chen Auslleaunq
wurden am .,./.ë.61 (glS' ortsüb] ich bekanntgemacht
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